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C O M P E T I T I O N  &  I N T E L L E C T U A L  P R O P E R T Y

1  G R U N D L A G E N  D E R  N E U E N  R E G E L N
mit Wirkung per 1. Mai 2014 hat die eU ihre Vorschriften 
zur kartellrechtlichen beurteilung von Vereinbarungen 
zum technologietransfer revidiert. Als Technologietrans-
fer gilt neben der Lizenzierung in begrenztem Umfang 
auch die Übertragung von Schutzrechten wie patenten, 
Designs, Software-Urheberrechten, aber auch Know-
how, mit dem Ziel der produktion von Vertragsprodukten 
durch den Lizenznehmer.

"Schweizer behörden und Gerichte 
ziehen die tt-GVO bei."

Die revision betrifft sowohl die technologietransfer-Grup-
penfreistellungsverordnung (tt-GVO) als auch die dazu 
gehörenden Leitlinien1. Diese europäischen Grundlagen 
werden zum teil auch von den Schweizer behörden und 
Gerichten vergleichend beigezogen.

Die bisherigen Vorschriften aus dem Jahr 2004 haben sich 
im Wesentlichen bewährt. Unverändert geblieben sind 
insbesondere die für die Freistellung maximalen marktan-

1 Verordnung (eU) Nr. 316/2014 vom 21. märz 2014 über die Anwen-
dung von Artikel 101 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der europäischen Union auf Gruppen von technologietransfer-Ver-
einbarungen, Abl. 2014 L 93/17 ff. sowie Leitlinien zur Anwendung 
von Artikel 101 über die Arbeitsweise der europäischen Union auf 
technologietransfer-Vereinbarungen, Abl. 2014 C 89/3 ff.

R E C h T s A N w ä L T E

Neue kartellrechtliche regeln für technologietransferverein-
barungen in der eU – Auswirkungen auf Schweizer Unternehmen

Die europäische Union hat per 1. mai 2014 neue regeln zur kartellrechtlichen beurteilung von techno-

logietransfervereinbarungen erlassen. Diese regeln sind bei grenzüberschreitenden Lizenzverträgen 

von relevanz und werden teilweise auch von Schweizer behörden und Gerichten zur beurteilung von 

Vereinbarungen herangezogen. Schweizer Lizenzverträge sollten demnach ebenfalls innerhalb der 

vorgesehenen Übergangsfrist überprüft werden.
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teilsschwellen. Für Vereinbarungen zwischen Wettbewer-
bern liegt die Schwelle bei 20% des gemeinsamen markt-
anteils der Unternehmen. Sind die Vertragsparteien keine 
Wettbewerber, beträgt sie für jedes der beteiligten Unter-
nehmen 30%. es kommt deswegen nur zu punktuellen 
Änderungen, die allerdings substantielle Auswirkungen 
auf die Gültigkeit bestehender und künftiger Verträge 
haben können. Insgesamt bedeuten die Änderungen eine 
Verschärfung der bisherigen regeln für den technologie-
transfer.

Während einer Übergangsfrist bis zum 30. April 2015 
haben die Unternehmen Gelegenheit, ihre bestehenden 
Verträge an die neuen regeln anzupassen.

2  D I E  w E s E N T L I C h E N  ä N D E R U N G E N
2 . 1  s T R E N G E R E  b E U R T E I L U N G  v O N  PA s s I v v E R -

k A U f s v E R b OT E N
Sowohl unter der bisherigen als auch unter der neuen tt-
GVO sind vertikale Gebietsbeschränkungen grundsätzlich 
problematisch, wenn sie Passivverkaufsverbote enthal-
ten. Solche Klauseln verbieten einem Lizenznehmer, 
Anfragen von Nachfragern aus ihm nicht zugewiesenen 
Gebieten zu bedienen.

Von diesem Grundsatz gibt es einige Ausnahmen. eine 
dieser Ausnahmen ist unter den neuen regeln gestrichen 
worden: Wie im rahmen der Gruppenfreistellungsverord-
nung für Vertikalvereinbarungen (Vertikal-GVO)2 ist ein 
Verbot von Passivverkäufen eines Lizenznehmers in das 
Exklusivgebiet eines anderen Lizenznehmers nicht mehr 
freigestellt, d.h. eine individuelle beurteilung ist notwen-
dig. Dies gilt – anders als bisher – unabhängig von einer 
zeitlichen beschränkung des passivverkaufsverbots.

"ein passivverkaufsverbot in Gebiete 
anderer Lizenznehmer ist nun 
selbst dann nicht mehr generell 
freigestellt, wenn es zeitlich auf 
maximal zwei Jahre begrenzt ist."

In der eU gilt eine derartige Klausel nach neuem recht 
als Kernbeschränkung. Dies führt dazu, dass die gesamte 
Vereinbarung dem sicheren Hafen der tt-GVO-Freistel-
lung entzogen wird und in der regel auch nicht einzeln 
freigestellt werden kann. Damit könnte die gesamte Ver-
einbarung nichtig werden. Nach der aktuellen, aber noch 
nicht rechtskräftigen praxis des Schweizer bundesver-
waltungsgerichts3 droht, dass eine entsprechende Klau-
sel den Vermutungstatbestand von Art. 5 Abs. 4 KG erfül-
len könnte, was neben Sanktionsfolgen ebenfalls zur 
zivilrechtlichen Nichtigkeit der Vereinbarung führen 
könnte.

2 Verordnung (eU) Nr. 330/2010 vom 20. April 2010 über die Anwen-
dung von Artikel 101 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der europäischen Union auf Gruppen von vertikalen Vereinbarun-
gen und abgestimmten Verhaltensweisen, Abl. 2010 L 102/1 ff.

3 bVGer vom 19. Dezember 2013, b-463 und b-506/2010 vom 
19. September 2013 i.S. Gaba und Gebro/WeKO.

2 . 2  A U s s C h L I E s s L I C h E  R ü C k G E w ä h R v E R P f L I C h -
T U N G E N  v O N  v E R b E s s E R U N G E N  A N  D E N  L I -
z E N z G E b E R  N I C h T  M E h R  f R E I G E s T E L LT

In Rückgewährverpflichtungen räumt der Lizenznehmer 
dem Lizenzgeber eine Lizenz an einer Verbesserung des 
Lizenzgegenstands ein, falls ihm eine solche gelingt. Die 
Kommission ist der Auffassung, dass die Innovationsan-
reize des Lizenznehmers sinken, wenn solche rücklizen-
zen als ausschliessliche Lizenzen ausgestaltet sind oder 
gar eine Übertragung solcher neuer rechte vorgesehen 
ist.

Die bisherige Unterscheidung zwischen abtrennbaren 
und nicht-abtrennbaren Verbesserungen erwies sich aus 
Sicht der Kommission als nicht praktikabel. Gemäss der 
neuen Fassung der tt-GVO ist nun deswegen keine aus-
schliessliche Rücklizenz oder Übertragung mehr freige-
stellt, unabhängig davon, ob sich die Verbesserung 
abtrennen lässt oder nicht. Nur die einzelne Klausel – 
also die ausschliessliche rücklizenz –, nicht aber die 
gesamte Vereinbarung ist nicht freigestellt. eine nicht-
exklusive rücklizenz der Verbesserung an den Lizenzge-
ber ist hingegen unterhalb der marktanteilsschwellen 
weiterhin freigestellt.

2 . 3  k ü N D I G U N G s v O R b E h A LT  b E I  A N G R I f f  D E s 
s C h U T z R E C h T s  D U R C h  D E N  L I z E N z N E h M E R 
N U R  N O C h  E I N G E s C h R ä N k T  f R E I G E s T E L LT

Der Lizenzgeber hat vielfach ein Interesse daran, dass 
sein Lizenznehmer nicht das lizenzierte Schutzrecht 
angreift. eine solche Abrede war unter der tt-GVO schon 
bisher nicht freigestellt. es war jedoch möglich, ein spe-
zifisches Kündigungsrecht des Lizenzgebers vorzusehen, 
sollte der Lizenznehmer seine Schutzrechte angreifen. 

In der revidierten Fassung der tt-GVO kann ein solches 
Kündigungsrecht nur noch freigestellt werden, wenn es in 
einer ausschliesslichen Lizenz vereinbart wurde. Im Rah-
men einer einfachen Lizenz ist ein automatisches Kündi-
gungsrecht des Lizenzgebers bei einem Angriff des 
Lizenznehmers auf das Schutzrecht nicht mehr freige-
stellt. Der beweggrund für diese Unterscheidung liegt 
gemäss den Leitlinien in der grösseren Abhängigkeit des 
Lizenzgebers beim Vorliegen einer ausschliesslichen 
Lizenz.

"Im rahmen einer einfachen Lizenz 
ist ein automatisches Kündigungs-
recht des Lizenzgebers bei einem 
Angriff des Lizenznehmers auf das 
Schutzrecht nicht mehr freigestellt."

Wird eine unter altem recht vereinbarte Kündigungsklau-
sel durch die Neufassung der tt-GVO allenfalls wettbe-
werbswidrig, so ist auch in diesem Fall nur die einzelne 
Klausel, nicht mehr freigestellt. Weil der Lizenzgeber 
einer einfachen Lizenz ein früher vereinbartes spezifi-
sches Kündigungsrecht unter der neuen regel nicht mehr 
ausüben kann, drängen sich gegebenenfalls Neuverhand-
lungen über ordentliche Kündigungsfristen auf.
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2 . 4  A U s f ü h R L I C h E R E  b E h A N D L U N G  v O N  v E R -
G L E I C h s v E R T R ä G E N  I N  D E N  L E I T L I N I E N

Die eU-Kommission beobachtet und antizipiert entwick-
lungen im bereich des Lizenzkartellrechts. Zusammen 
mit der Gerichtspraxis finden diese entwicklungen ein-
gang in die Leitlinien zur tt-GVO. Im rahmen der revi-
sion der tt-GVO wurde insbesondere auch der Abschnitt 
zur kartellrechtlichen Analyse von Vergleichsverträgen 
in den Leitlinien ausgebaut. Die Kommission richtet ihr 
Augenmerk verstärkt auf kartellrechtliche Vorwürfe im 
Zusammenhang mit Vergleichsverträgen, die vergütete 
beschränkungen oder Verzögerungen des markteintritts 
oder Nichtangriffsklauseln enthalten ("Pay for delay") 
und wird verfolgen, ob das Gericht der europäischen 
Union in der Sache ihr bisheriges Vorgehen gegen solche 
vergleichsweisen Verzögerungen des markteintritts 
stützt. Gegenwärtig sind Unternehmen gut beraten, sich 
bei Vergleichen an den Leitlinien der Kommission zu ori-
entieren.

2 . 5  N E U E  R E G E L U N G E N  f ü R  T E C h N O LO G I E P O O L s
Obwohl die tt-GVO auf Technologiepools nicht anwend-
bar ist, enthalten die Leitlinien diesbezüglich ausführli-
che regeln. Neuerdings ist auch ein safe harbour für 
Pools enthalten. In den Leitlinien werden Kriterien 
genannt, deren einhaltung die poolbildung unbedenklich 
machen sollte. Kriterien sind namentlich ein diskriminie-
rungsfreier Zugang der rechteinhaber, Vorkehrungen zur 
Aufnahme nur essenzieller und damit komplementärer 
technologien, das einrichten von Vorkehrungen zur 
Unterdrückung des Austauschs sensibler Information, die 
Nichtexklusivität der vergebenen Lizenzen, die Lizenzie-
rung zu FrAND-bedingungen (fair, reasonable and non-
discriminatory), das Verbot von Nichtangriffsverpflichtun-
gen und der Ausschluss von Wettbewerbsverboten. 

2 . 6  k L ä R U N G  D E s  A N w E N D U N G s b E R E I C h s
Die neuen regeln legen ihren Anwendungsbereich selbst 
fest. bislang brachte die Frage, welche Gruppenfreistel-
lungsverordnung anwendbar sei, einige Abgrenzungs-
probleme mit sich. Umstritten war insbesondere das Ver-
hältnis zu den Gruppenfreistellungsverordnungen für 
Forschungs-und entwicklungsvereinbarungen (F&e-
GVO)4 und für Spezialisierungsvereinbarungen (Speziali-
sierungs-GVO)5. Diese Unklarheit wird nun behoben: Die 
tt-GVO kommt gegenüber der F&e-GVO oder der Spezi-
alisierungs-GVO nur subsidiär zur Anwendung. Für die 
Abgrenzung von der Vertikal-GVO ist demgegenüber 
massgebend, ob die Lizenz die Herstellung von Ver-
tragsprodukten ermöglicht. Sobald dies der Fall ist, 
kommt die tt-GVO zur Anwendung.

4 Verordnung (eU) Nr. 1217/2010 vom 14. Dezember 2010 über die 
Anwendung von Artikel 101 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeits-
weise der europäischen Union auf bestimmte Gruppen von Verein-
barungen über Forschung und entwicklung, Abl. 2010 L 335/36 ff.

5 Verordnung (eU) Nr. 1218/2010 vom 14. Dezember 2010 über die 
Anwendung von Artikel 101 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeits-
weise der europäischen Union auf bestimmte Gruppen von Spezia-
lisierungsvereinbarungen, Abl. 2010 L 335/43 ff.

3  b E D E U T U N G  f ü R  s C h w E I z E R  U N T E R N E h M E N
Als erlasse des europäischen rechts sind die regeln 
über technologietransfervereinbarungen in erster Linie 
für jene Unternehmen von bedeutung, deren wirtschaftli-
che Aktivitäten sich im EU-Raum auswirken. Dennoch hat 
die Neuerung auch Auswirkungen auf Schweizer Unter-
nehmen. Im bereich von technologietransfervereinba-
rungen besteht in der Schweiz trotz entsprechender 
rechtsetzungskompetenzen des bundesrats und der 
Wettbewerbskommission bis heute keine eigenständige 
regelung. Somit werden die tt-GVO und ihre Leitlinien 
besonders für spezifische lizenzvertragliche Konstellati-
onen zur massgeblichen Auslegungshilfe für die Schwei-
zer behörden und Gerichte. 

Das bundesverwaltungsgericht hat in seinem "elmex" 
entscheid6 europäisches Recht vergleichend herangezo-
gen und mitunter auf die tt-GVO verwiesen. es ist jedoch 
zu beachten, dass hier in bezug auf die behandlung von 
parallelimporten und Verkaufsbeschränkungen eine im 
Vergleich zur tt-GVO wesentlich restriktivere Auslegung 
zur Anwendung gelang. Somit können sich Unternehmen 
für die rechtliche Situation in der Schweiz zwar im Grund-
satz an den europäischen regeln der tt-GVO und ihrer 
Leitlinie orientieren, haben aber in bezug auf parallelim-
porte zusätzliche Schranken der gegenwärtigen praxis zu 
beachten.

4  fA z I T
Die neuen regeln für technologietransfervereinbarungen 
führen zu punktuellen Verschärfungen der beurteilung in 
der eU. Diese werden für Schweizer Unternehmen rele-
vant, weil sie einerseits in grenzüberschreitende Lizenz-
verträge involviert sein können, und weil sich anderer-
seits die Schweizer behörden und Gerichte zum teil bei 
der Auslegung des Schweizer rechts an den eU-regeln 
orientieren. Neue Verträge von Schweizer Unternehmen 
im technologietransferbereich sollten die neuen regeln 
demnach auch berücksichtigen. bestehende Verträge 
sind bis zum 30. April 2015 auf ihre Übereinstimmung mit 
dem neuen recht zu überprüfen und anzupassen.

6 b-463 und b-506/2010 vom 19. September 2013 i.S. Gaba und 
Gebro/WeKO.
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